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Wasgau-Anzeiger
Wochenblatt für die Verbandsgemeinde Dahner Felsenland 

mit den amtlichen Bekanntmachungen
51. Jahrgang / Woche 15 / Ausgabetag: Donnerstag, 11. April 2024

Kostenlose Zustellung an die Haushaltungen der Gemeinden: • Bobenthal  •  Bruchweiler-Bärenbach  •  Bundenthal  •  Busenberg  •  Dahn   •   Erfweiler  •  
Erlenbach bei Dahn  •  Fischbach bei Dahn •  Hirschthal  •  Ludwigswinkel  •  Niederschlettenbach  •  Nothweiler  •  Rumbach  •  Schindhard  •  Schönau 

KINDERWAGEN-TOURKINDERWAGEN-TOUR

Bild: AdobeStock, Text & weitere Informationen: Bild: AdobeStock, Text & weitere Informationen: 
Tourist Information Dahner Felsenland - www.dahner-felsenland.net -Tourist Information Dahner Felsenland - www.dahner-felsenland.net -

PFAFFENBERG - PFAFFENBERG - 
TOURTOUR Rundwanderung, ca. 6,6 km (über Rundwanderung, ca. 6,6 km (über 

Abkürzung ca. 3,7 km) - Abkürzung ca. 3,7 km) - 
Start/Ziel: Rumbach, Parkplatz Start/Ziel: Rumbach, Parkplatz 
bei der Kirche/Friedhof, Kirchdöll bei der Kirche/Friedhof, Kirchdöll 

Vom Parkplatz am Friedhof mit Markierung 
„Wildsau-Tour“ links ab auf Wiesenweg hinauf 
zum Wirtschaftsweg am Waldrand. Hier rechts 
ab mit Markierung „Kinderwagen-Tour“, vorbei 
an den Schützenfelsen zur Westseite des Pfaf-
fenberges. Nun mit gleicher Markierung über 
den Pfaffenberg weiter zum Wegweiser an der 
Ostseite des Pfaffenberges...... 
Weitere Infos finden Sie auf der Homepage 
- www.dahner-felsenland.net
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Polizei  110
Polizeiinspektion Dahn (0 63 91) 91 6-0
Feuerwehr/ Notarzt /Rettungsdienst  112
Notfall-Telefax    112
Krankentransport  19222
Technisches Hilfswerk Hauenstein
Telefon (0 63 92) 92 32 90 – Mobil (0 17 4) 33 88 149

Ärztlicher Bereitschaftsdienst: 
Telefon 116117
(gebührenfrei; ohne Vorwahl)

Wenn ohne unmittelbare Behandlung Lebensgefahr besteht oder 
bleibende gesundheitliche Schäden zu befürchten sind, ist der 
Rettungsdienst unter 112 zu alarmieren.

Notrufe

Notdienste

Apothekennotdienst
Der Ansagedienst ist über die landeseinheitliche Rufnummer wie folgt 
zu erreichen:
Deutsches Festnetz: 
0180 - 5-258825 plus Postleitzahl d. Standortes (0,14 EUR/Min.)
Mobilfunknetz: 
0180 - 5-258825 plus Postleitzahl d. Standortes  (max. 0,42 EUR/Min.)
Auf der Webseite der Landesapothekenkammer (www.lak-rlp.de) 
steht der aktuelle Notdienstplan allen Interessierten zur Verfügung.
Der Notdienst wechselt jeweils morgens um 8.30 Uhr, 
auch an Sonn- und Feiertagen.
An den Apotheken sind zusätzlich immer die Tel.Nr. oder die Postleitzahl 
oder die nächste diensthabende Apotheke bekannt gemacht. 

Apothekennotdienste am Mittwochnachmittag
Apotheken im Dahner Felsenland:
Die Apotheken bieten für das Dahner Felsenland einen wechselnden  
Notdienst für Mittwochnachmittag an. Die jeweilige Apotheke ist an 
diesem Nachmittag von 14:00 Uhr bis 18:30 Uhr geöffnet. 

17.04.2024  Kur-Apotheke
24.04.2024  Wasgau Apotheke
01.05.2024  Marien Apotheke (Rodalben) 
    oder Adlerapotheke (Landau)
08.05.2024  Alle Apotheken

Apotheke in Bundenthal:
Die Friedrich Apotheke in Bundenthal hat jeden Mittwoch von 8:00 Uhr 
bis 18:00 Uhr geöffnet.

Tierärztlicher Notdienst für Kleintiere
Freitag 12.04.2024 12:00 Uhr bis Samstag 13.04.2024 12:00 Uhr 
Praxis Silke Praml-Wossog, Schloßbergstraße 16, 76857 Ramberg, 
Tel.: (0 63 45) 91 83 50
Samstag 13.04.2024 12:00 Uhr bis Sonntag 14.04.2024 12:00 Uhr
Praxis Dr. Radu, Bahnhofstraße 109, 76846 Hauenstein,  
Tel.: (0 63 92) 28 66
Sonntag 14.04.2024 12:00 Uhr bis Montag 15.04.2024 12:00 Uhr 
Praxis Silke Praml-Wossog, Schloßbergstraße 16, 76857 Ramberg, 
Tel.: (0 63 45) 91 83 50

Zahnärztlicher Notdienst
www.zahnnotfall-pfalz.de
Samstag, 09:00 Uhr bis Montag, 08:00 Uhr
An gesetzl. Feiertagen von 09:00 Uhr bis 08:00 Uhr des darauf 
folgenden Werktages

Sprechzeiten: samstags von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr
    sonn- und feiertags von 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr
    ansonsten Rufbereitschaft

13.04./14.04.2024
Zahnärztliche Praxis Herr ZA Gero Burgard, Hauptstraße 2,  
66978 Clausen, Tel.: (0 63 33) 26 72

Öffnungszeiten der Verbandsgemeindeverwaltung in Dahn, Schulstr. 29 - Tel.-Nr. (0 63 91) 91 96-(00)
Montag - Freitag 09:00 - 12:00 Uhr, Bürgerservice 08:00 - 12:30 Uhr, Dienstagnachmittag 14:00 - 16:00 Uhr, Donnerstagnachmittag 14:00 - 18:00 Uhr

Telefon-Durchwahl: Grund- und Gewerbesteuer -166; Kasse -189; Meldeamt -219; Standesamt -221; 
Touristik -222; Ordnungsamt -244; Bauleitplanung -333    •    Werksgebühren Tel. Nr. (0 63 91) 9234 - 420, - 421

Kanalwerk
Bereitschaftsdienst für die Abwasserbeseitigungseinrichtung
Das Kanalwerk ist während der normalen Arbeitszeit zu erreichen:
von 08.00-16.00 Uhr unter der Tel.-Nr. (0 63 91) 92 34-500

Für dringende Fälle außerhalb der normalen Arbeitszeit 
des Klärwärterpersonals ist ein Bereitschaftsdienst eingerichtet.
Dieser ist unter der Tel.-Nr. (0 63 91) 92 34 505  zu erreichen.

Der Bereitschaftdienst ist nicht zuständig für Entleerungen 
von Abwassergruben!
Entleerung der Abwassergruben
Telefonische Anmeldung unter der Tel.-Nr. (0 63 91) 92 34-500

Elektrizitätswerk
Bereitschaftsdienst für die Stromversorgung der Stadt Dahn, Bruch-
weiler-Bärenbach, Bundenthal, Busenberg, Erfweiler u. Schindhard
Während der normalen Arbeitszeit ist das Elektrizitätswerk unter der  
Tel.-Nr. (0 63 91) 92 34-120 zu erreichen.
Für dringende Fälle außerhalb der normalen Arbeitszeit des Personals des 
Elektrizitätswerkes der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland ist für die 
Stadt Dahn sowie die Gemeinden Bruchweiler-Bärenbach, Bundenthal, 
Busenberg, Erfweiler u. Schindhard ein Bereitschaftsdienst eingerichtet. 
Dieser ist unter der Tel.-Nr. (0 63 91) 92 34-130 zu erreichen.
Für die übrigen Gemeinden der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland ist 
der Bereitschaftsdienst der Pfalzwerke Netz AG, Ludwigshafen, zuständig

Wasserwerk
Bereitschaftsdienst des Verbandsgemeindewasserwerkes
Das Wasserwerk ist während der normalen Arbeitszeit zu erreichen:
von 07.00-16.00 Uhr unter der Tel.-Nr. (0 63 91) 9 23 40

Für dringende Fälle außerhalb der normalen Arbeitszeit des Wasserwerk-
personals ist ein Bereitschaftsdienst eingerichtet. 
Dieser ist unter der Tel.-Nr. (0 63 91) 92 34 112 zu erreichen.

Bereitschaftsdienst der Pfalzgas GmbH Frankenthal
Zuständig für die Gasversorgung in der Stadt Dahn und den Gemeinden
Bruchweiler-Bärenbach, Bundenthal, Busenberg, Erfweiler u. Schindhard: 
Störungsannahme rund um die Uhr unter Tel. (0800) 1 00 34 48

Bereitschaftsdienst der Pfalzwerke Netz  AG Ludwigshafen 
Die Stromversorgung der Gemeinde Erlenbach, Niederschlettenbach, 
Bobenthal, Nothweiler, Rumbach, Fischbach, Ludwigswinkel, Schönau 
und Hirschthal ist durch den Bereitschaftsdienst der Pfalzwerke Netz AG, 
Netzteam Hinterweidenthal, Tel. (0 63 96) 9 21 30 stets sichergestellt. 

Bei Störungen im Stromnetz: Tel. (0800) 7 97 77 77

Bereitschaftsdienste
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Aus der 
Verbandsgemeinde

Vollzug der Baugesetze;
24. Teilfortschreibung des Flächennutzungsplanes der  
Verbandsgemeinde Dahner Felsenland im Bereich der Stadt Dahn 
(Braut & Bräutigam)
Frühzeitige Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland hat 
in öffentlicher Sitzung am 18.01.2022 die 24. Teilfortschreibung des Flä-
chennutzungsplan im Bereich der Stadt Dahn beschlossen. Der Beschluss 
wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 BauGB bekannt gemacht. 
Das Plangebiet ist in folgendem Kartenausschnitt dargestellt:

Übersichtslageplan ohne Maßstab:

Bekanntmachung

Die vorstehende Planskizze erhebt keinen Anspruch auf Rechtsverbindlichkeit, 
sie dient dem besseren Verständnis der Bekanntmachung 

Ziele und Zwecke der Planung 
Planungsziel ist es, den Flächennutzungsplan entsprechend dem sich 
in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes „Braut und Bräutigam“ der 
Stadt Dahn entsprechend fortzuschreiben.

Der Planentwurf mit der Begründung wird in der Zeit vom 

18. April 2024 bis einschließlich 23. Mai 2024
von montags bis einschließlich freitags

von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr
sowie dienstags

von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
und donnerstags

von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Dahner Felsenland, Schulstraße 
29, Zimmer 207, 66994 Dahn, sowie unter www.dahner-felsenland.de, 
unter der Rubrik Verwaltung, Öffentlichkeits- und Bürgerbeteiligung oder 
www.o-sp.de/dahnerfelsenland als auch im zentralen Internetportal 
des Landes Rheinland-Pfalz unter www.geoportal.rlp.de zu jedermanns 
Einsicht öffentlich ausgelegt. Während der Auslegungsfrist können von 
jedermann Stellungnahmen zum Planentwurf schriftlich oder mündlich 
zur Niederschrift gegeben werden. Nicht fristgemäß abgegebene Stel-
lungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan 
unberücksichtigt bleiben. 
Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung sollen die Bürger möglichst 
frühzeitig an den Planungen beteiligt werden. Es besteht für jedermann die 
Möglichkeit, sich im Rahmen dieser frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung 
über die allgemeinen Ziele und Zwecke dieser Planung zu informieren. 
Gleichzeitig besteht die Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung.

 
gez. Michael Zwick 
Bürgermeister

Diana Heft aus Darstein ist neue ehrenamtliche Versichertenberaterin der 
Deutschen Rentenversicherung Rheinland-Pfalz im Landkreis Südwest-
pfalz. Als Ansprechpartnerin für Versicherte, Rentnerinnen und Rentner 
kümmert sie sich ab sofort um deren Anliegen rund um die gesetzliche 
Rente, Reha und Versicherung.
Schnelle und kostenlose Hilfe
Sie hilft schnell, unkompliziert und kompetent. Sie nimmt Renten- und 
Reha-Anträge entgegen und hilft beim Ausfüllen. Sie kann den Renten-
anspruch berechnen lassen und das Versicherungskonto klären lassen 
oder ganz unkompliziert den Kontakt zur Rentenversicherung herstellen. 
Das alles ist kostenlos.
Diana Heft kennt die Probleme und Fragen der Versicherten, Rentnerinnen 
und Rentner. Denn sie ist seit vielen Jahren als Renten- und Reha-Sachbe-
arbeiterin bei der Verbandsgemeindeverwaltung in Bad Bergzabern tätig.
Telefonisch oder per Mail erreichbar
Diana Heft ist telefonisch unter (0 63 98) 13 16 oder (0 157) 304 645 21 
erreichbar sowie per Mail an vb-d-heft@gmx.de. Wer Interesse hat, kann 
auf diesem Weg auch ganz einfach einen Beratungstermin vereinbaren.
Als ehrenamtliche Versichertenberater im Landkreis Südwestpfalz sind 
weiterhin auch Bernhard Becker aus Hinterweidenthal sowie Klaus Lehmann 
aus Eppenprunn tätig. Becker ist unter (0 63 96) 313 sowie per Mail an 
b.g.becker@gmx.de zu erreichen. Lehmann ist erreichbar unter (0 63 35) 
79 09 und (0 170) 23 07 466 oder per Mail an Lehmann.reinmuth@web.de.

Diana Heft - Neue Versichertenberaterin  
im Landkreis Südwestpfalz

Aus den 
Ortsgemeinden

Bruchweiler-Bärenbach
www.bruchweiler-baerenbach.de

Sprechstunde des Ortsbürgermeisters, Günther Feyock,
bis auf weiteres nach Vereinbarung Tel: (0 63 94) 252

Es wird hiermit bekannt gegeben, dass am 

Montag, 15. April 2024, 19:30 Uhr,

im Sängerheim Bruchweiler-Bärenbach, Dorfstraße 2a, eine Sitzung 
des Gemeinderates Bruchweiler-Bärenbach stattfindet.

TAGESORDNUNG

Öffentlicher Teil
1. Einwohnerfragestunde
2. Kath. Kindertagesstätte St. Franziskus Bruchweiler-Bärenbach;
 hier: Sanierungs- und Umbauarbeiten,
      Vorstellung der Planung,
      Beschluss über die Ausführung der Maßnahme
3. Dachsanierung Festplatz;
 Auftragsvergabe
4. Bauanträge und Bauvoranfragen
5. Informationen des Ortsbürgermeisters

Nichtöffentlicher Teil
6. Informationen des Ortsbürgermeisters

Bruchweiler-Bärenbach, den 04.04.2024
gez. Günther Feyock
Ortsbürgermeister

Gemeinderatssitzung

Verbandsgemeindeverwaltung in Dahn 
UNSERE 
ÖFFNUNGZEITEN:

Montag - Freitag  09:00  - 12:00 Uhr, 
Bürgerservice  08:00  - 12:30 Uhr,
Dienstagnachmittag  14:00 - 16:00 Uhr,  
Donnerstagnachmittag  14:00  - 18:00 Uhr
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Der Stadtbürgermeister der Stadt Dahn, Herr Holger Zwick, hat sich als 
Kandidat für die Wahl des Stadtbürgermeisters beworben.
Gemäß §§ 7 und 59 Kommunalwahlgesetz (KWG) tritt deshalb an seine 
Stelle als Wahlleiter für die Wahl des Stadtbürgermeisters der Stadt Dahn 
der 1. Stadtbeigeordneter Jens Kissel, Sportplatzstraße 8, 66994 Dahn.
Für die Wahl des Stadtrats bleibt Stadtbürgermeister Holger Zwick wei-
terhin Wahlleiter.

Kommunalwahlen am 9. Juni 2024; 
Wahlleiter für die Stadtbürgermeisterwahl

Dahn
www.dahn.de

Sprechstunde des Stadtbürgermeisters, Holger Zwick,
nach Vereinbarung, Tel. 91 96 281

Es wird hiermit bekannt gegeben, dass am 

Donnerstag, 18. April 2024, 19:00 Uhr,

im Alten Rathaus der Stadt Dahn, Markstraße 7, eine Sitzung des 
Stadtrats Dahn stattfindet.

TAGESORDNUNG

Öffentlicher Teil
1. Vorstellung des Forsteinrichtungswerkes und Beschlussfassung
2. Vollzug der Baugesetze;
 15. Teilfortschreibung des Flächennutzungsplanes der Verbands-
 gemeinde Dahner Felsenland im Bereich der Stadt Dahn
3. Vollzug der Baugesetze;
 4. Änderung des Bebauungsplanes „Gewerbepark Neudahn 1“ 
 der Stadt Dahn
 Auftragsvergabe zur Weiterführung der Planung:
 1. Wasserhaushaltsbilanz
4. Stadtkernsanierung;
 Vorkaufsrechtssatzung
5. Einführung eines Ratsinformationssystems;
 Beschaffung von iPads
6. Renovierung Mühlrad
7. Antrag der CDU-Stadtratsfraktion;
 Widmung eines öffentlichen Parkplatzes und Namensgebung
8. Antrag der CDU-Stadtratsfraktion;
 Errichtung von Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden; 
 Grundsatzbeschluss zur Prüfung der Umsetzbarkeit
9. Grundsatzbeschluss
 a) Erschließungsstraße an der Feuerwache
 b) Asphaltierung Skaterpark 
 c) Sanierung Gehwege Kurpark
10. Grundstücksangelegenheiten
11. Bauanträge und Bauvoranfragen
12. Informationen des Stadtbürgermeisters

Nichtöffentlicher Teil
13. Grundstücksangelegenheiten
14. Miet- und Pachtangelegenheiten
15. Vertragsangelegenheiten
16. Informationen des Stadtbürgermeisters

Dahn, den 04.04.2024
gez. Holger Zwick
Stadtbürgermeister

Stadtratssitzung

In der Zeit von 16.04.2024 bis 25.04.2024 wird Ortsbürgermeisterin Nicole 
Grüny vom 1. Ortsbeigeordneten Ingo Schuster vertreten. Herr Schuster 
ist unter Tel.: (0 63 94) 18 18 zu erreichen.

Ortsbürgermeisterin in Urlaub

Nothweiler
Sprechstunde der Ortsbürgermeisterin, Nicole Grüny,

nach Vereinbarung, Tel. 54 76

www.nothweiler.de

Die Jagdgenossinnen und Jagdgenossen der Jagdgenossenschaft des 
gemeinschaftlichen Jagdbezirkes Nothweiler werden hiermit zu der am

Montag, dem 6. Mai 2024, um 19.00 Uhr 
im Sitzungssaal des Dorfgemeinschaftshauses in Nothweiler,  

Lembacher Straße 1,

stattfindenden Versammlung eingeladen. 
Der Jagdgenossenschaft gehören alle Grundstückseigentümer der Ge-
meinde Nothweiler an. Eigentümer von Grundstücken, auf denen die Jagd 
ruht oder die Jagd nicht ausgeübt werden darf, sind nicht Mitglieder der 
Jagdgenossenschaft. 
Die Liste der Jagdgenossinnen und Jagdgenossen liegt in Zimmer 111 in 
der Verbandsgemeindeverwaltung Dahner Felsenland, Schulstraße 29 in 
Dahn, in der Zeit vom 15. bis einschließlich 30. April 2024 jeweils Montag 
bis Freitag von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr, sowie zusätzlich dienstags von 
14.00 Uhr bis 16.00 Uhr und donnerstags von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
aus. Änderungswünsche an den von Ihnen eingebrachten Grundflächen 
in diesem Verzeichnis können durch Grundbuchauszüge, Urkunden etc. 
nachgewiesen werden.
Ab dem 2. Mai 2024 gilt das Mitgliederverzeichnis als rechtskräftig.
Beschlüsse der Jagdgenossenschaftsversammlung bedürfen sowohl der 
Mehrheit der anwesenden und vertretenen Jagdgenossinnen und Jagdge-
nossen, als auch der Mehrheit der bei der Beschlussfassung vertretenen 
Grundstücksfläche (§ 11 Abs. 4 Landesjagdgesetz). 
Die Versammlung ist nicht öffentlich und ohne Rücksicht auf die Zahl 
der vertretenen Stimmen beschlussfähig.

TAGESORDNUNG
1. Neuwahl des Jagdvorstandes
2.  Jahresrechnung für das Jagdjahr 2023/2024 
 mit Entlastung des Jagdvorstandes
3.  Verwendung des Reinerlöses aus dem Jagdjahr 2024/2025 
 mit Genehmigung der Haushaltsrechnung für dieses Jagdjahr
4.  Festlegungen hinsichtlich der anstehenden Verpachtung 
 ab dem 1. April 2025
5.  Verschiedenes

Nothweiler, den 4. April 2024 
gez. Herbert Steiner
Jagdvorsteher

Einladung zur Jagdgenossenschaftsversammlung

Der Gemeinderat stimmte dem vom Forstamt aufgestellten Forstwirt-
schaftsplan für das Haushaltsjahr 2024 zu. 
Das Betriebsergebnis – Ertrag nach LWaldG beträgt laut Plan 399.020 €. 
Das Betriebsergebnis – Aufwand nach LWaldG beträgt laut Plan 312.500 €. 
Es ergeben sich somit Mehreinnahmen von 86.520 €.
Außerdem beschloss der Gemeinderat die 1. Erweiterung des Bebau-
ungsplanes „Im Baumert“ der Gemeinde Rumbach mit den textlichen 
Festsetzungen und der Begründung gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 
als Satzung. 
Die Änderung betrifft ausschließlich die Flurstücke 505, 506 und 509.
Weiterhin beschloss der Gemeinderat die 1. Änderung zur Haus und 
Benutzungsordnung für das Dorfgemeinschaftshaus sowie für das multi-
funktionale Gemeindehaus. 
Im Anschluss erteilte der Gemeinderat der damaligen Ortsbürgermeisterin 
bzw. dem damaligen Ortsbürgermeister sowie den Beigeordneten, die ihn 
vertreten haben, Entlastung für die Jahre 2013-2016. 
Des Weiteren wurde der 26. Teilfortschreibung des Flächennutzungsplanes 
der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland im Bereich der Ortsgemeinde 
Rumbach zugestimmt. 
Der Gemeinderat hat die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für 
die Jahre 2024 und 2025 beschlossen. 
Weiterhin beschloss der Gemeinderat die Neufassung der Friedhofssatzung 
sowie die Neufassung der Friedhofsgebührensatzung der Ortsgemeinde 
Rumbach. Die Satzungen treten zum 01.06.2024 in Kraft. 

Aus den letzten Gemeinderatssitzungen

Rumbach
Sprechstunde des Ortsbürgermeisters Ralf Weber

nach Vereinbarung, Tel. 993878

www.rumbach-pfalz.de

Wahlvorschläge für die Kommunalwahlen sind in dieser Zeit bei dem  
1. Ortsbeigeordneten Ingo Schuster abzugeben.
Die Bevölkerung wird um Beachtung gebeten.
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Vollzug der Baugesetze;
1. Erweiterung des Bebauungsplanes „Im Baumert“ 
der Ortsgemeinde Rumbach

Inkrafttreten des Bebauungsplanes 
Der Gemeinderat Rumbach hat in öffentlicher Sitzung am 21.02.2024 
die 1. Erweiterung des Bebauungsplanes „Im Baumert“ mit Begründung 
auf Grund des § 24 GemO als Satzung gemäß § 10 Abs. 1 BauGB i.V.m.  
§ 88 Abs. 6 LBauO beschlossen.
Der Bebauungsplan wurde am 10.04.2024 vom Ortsbürgermeister aus-
gefertigt. 
Diese Bekanntmachung tritt an die Stelle der sonst für Satzungen vorge-
schriebene Veröffentlichung. Die 1. Erweiterung des Bebauungsplanes „Im 
Baumert“ der Ortsgemeinde Rumbach mit den textlichen Festsetzungen 
und der Begründung tritt mit dieser Bekanntmachung nach § 10 Abs. 3 
BauGB in Kraft.
Das Plangebiet umfasst den Teilbereich der 1. Erweiterung des Bebau-
ungsplanes „Im Baumert“ der Gemarkung Rumbach. 
Die 1. Erweiterung des Bebauungsplanes „Im Baumert“ der Gemeinde 
Rumbach kann einschließlich der textlichen Festsetzungen und der 
Begründung ab sofort 

von montags bis einschließlich freitags
von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und zusätzlich
dienstags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr und
donnerstags von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Dahner Felsenland, Schulstraße 29, 
Zimmer-Nr. 207, 66994 Dahn, oder auf www.o-sp.de/dahnerfelsenland, 
von jedermann eingesehen werden.  Auf Verlangen wird über alle Einzel-
heiten Auskunft gegeben.
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 BauGB über 
die fristgerechte Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche und 
über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen.
Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung verlangen, wenn 
die in den §§ 39 (Vertrauensschaden), 40 (Entschädigungen in Geld 
oder durch Übernahme), 41 (Entschädigung bei Begründung von Geh-, 
Fahrt- und Leitungsrechten und bei Bindungen für Bepflanzungen) und 42 
(Entschädigung bei Änderung oder Aufhebung einer zulässigen Nutzung) 
des BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann 
die Fälligkeit des Anspruches herbeiführen, indem er die Leistung der 
Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen (Verbands-
gemeindeverwaltung Dahner Felsenland, Schulstraße 29, 66994 Dahn) 
beantragt. Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von 
drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die vorbezeichneten 
Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches 
herbeigeführt wird. 
Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 215 Abs. 1 BauGB i. V. m.  
§ 233 BauGB:
1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung  
 der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
2.  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche  
 Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs- und  
 Flächennutzungsplanes und
3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungs- 
 vorganges
unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit Bekannt-
machung dieses Bebauungsplanes schriftlich gegenüber der Gemeinde 
(Verbandsgemeindeverwaltung Dahner Felsenland, Schulstraße 29, 66994 
Dahn) unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts 
geltend gemacht worden sind. 

gez. Ralf Weber
Ortsbürgermeister 

Eine Verletzung der Bestimmungen über 
a) Ausschließungsgründe nach § 22 Abs. 1 der Gemeindeordnung für  
 Rheinland-Pfalz (GemO) und 
b)  die Einberufung und die Tagesordnung von Sitzungen des Gemein- 
 derates nach § 34 GemO
ist unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach der öffentlichen 
Bekanntmachung der Satzung schriftlich unter Bezeichnung der Tatsachen, 
die eine solche Rechtsverletzung begründen können, gegenüber der Ge-
meinde (Verbandsgemeindeverwaltung Dahner Felsenland, Schulstraße 
29, 66994 Dahn) geltend gemacht worden ist. 

gez. Michael Zwick 
Bürgermeister

Bekanntmachung

Veranstaltungen
HINWEIS: Eingabeschluss per Internet
 1 Woche vorm Erscheinungstermin, 12 Uhr

 SamStag 13/4  Ortsgemeinde Ludwigswinkel
Schlossschorlewanderung
Beginn: 7:30 Uhr Veranstalter: PWV Hohe List
Mit dem Zug nach Neustadt - Hambacher Schloss - Hohe Loog - Kalmit 
- Maikammer, Länge 16 Km
treffpunkt: HBF Pirmasens
Kosten:  

 SamStag 13/4  Stadt Dahn
Jazz-Soiree mit dem Cecile Verny Quartet (Cecile Verny: gesang; 
Bernd Heitzler: Bass; andreas Erchinger: Piano; Lars Binder: Schlag-
zeug)
Beginn: 20:30 Uhr Veranstalter: Jazz-Freunde Dahn e.V.
Auf einzigartige, charmante Art verbindet Cecile Verny ihre Liebe zum 
Gospel, Chanson, den Gesängen ihrer westafrikanischen Heimat und ame-
rikanischen Jazz-Standards – mal leise und zart, mal laut und flehend 
– zu einer Melange mit viel Soul, die das Publikum entzückt, überwältigt 
und begeistert!
treffpunkt: Altes E-Werk Dahn
Kosten: 16,- €, ermäßigt 13,- € (Ermäßigung für Vereinsmitglieder, Schü-
ler, Studenten und Auszubildende) 

 SOnntag 14/4  Ortsgemeinde Schindhard
geführte tageswanderung bei Erlenbach
Beginn: 10:00 Uhr Veranstalter: PWV Schindhard
Tageswanderung mit PKW-Anfahrt - Kulturwanderung zur sagenumwo-
benen Gertrudskapelle bei Erlenbach - Wanderstrecke ca. 7 km - Wan-
derführer: Edwin und Marlies Schantz
treffpunkt: Bushaltestelle
Kosten:  

 SOnntag 14/4  Ortsgemeinde Busenberg
geführte Wanderung
Beginn: 10:00 Uhr Veranstalter: Pfälzerwald-Verein Busenberg
Achtung Terminänderung! Klingenmünster - Martinsturm - Göcklingen
treffpunkt: Parkplatz Dorfgemeinschaftshaus Busenberg
Kosten:  

 mittWOCH 17/4  Stadt Dahn
Wanderung zum Weissensteiner Hof
Beginn: 13:30 Uhr Veranstalter: Stadt Dahn in Zusammenarbeit mit dem 
Pfälzerwald-Verein Dahn e.V.
Schloßstraße-Parkplatz Altdahn-Fischwoog-Schindhard-Eilöchelfels-
Eichelbergaussicht-Vogellehrpfad-Hexenplätzel-Judenfriedhof-Weissen-
steiner Hof (Einkehr)-Dahn (Fahrgemeinschaft/PWV-Bus) 11 km Führung: 
Rudolf Dauenhauer
treffpunkt: Touristinformation Dahner Felsenland
Kosten: Die Teilnahme an der Wanderung ist kostenlos; evtl. Kosten für 
Fahrt und Einkehr sind selbst zu tragen 

 SamStag 20/4  Ortsgemeinde Bruchweiler-Bärenbach
Frühlingsmarkt
Beginn: 10:00 Uhr Veranstalter: Europäische Pioniersiedlung e.V.
Gebrauchtes und Selbstgemachtes, um 14 Uhr musikalische Überra-
schung / um 16 Uhr Clownshow mit Herr von Bauch. Mit Kaffee, Kuchen 
und Esel-Spaziergängen. Kommt vorbei und Schaut euch um!
treffpunkt: Europäische Pioniersiedlung e.V.
Kosten:  
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Kirchen

HINWEIS
Die Veröffentlichungen über Kunstausstellungen, Beratungsstellen, 
Sprechstunden, Büchereien und Recyclinghöfe werden jeweils vier-
teljährlich als Einlageblatt zur Verfügung gestellt.

Das Einlageblatt können Sie dann bequem herausnehmen und ent-
sprechend aufbewahren. 
Im Übrigen finden Sie die Bekanntmachungen auf unserer Internetseite 
www.dahner-felsenland.net. 

Änderungswünsche zu den Veröffentlichungen werden mit Er-
scheinen des folgenden Einlageblattes berücksichtigt. Die entspre-
chende Information ist bis spätestens zwei Wochen vor Ende des 
Kalendervierteljahres an die Verbandsgemeindeverwaltung Dahner 
Felsenland, telefonisch unter (06391) 91 96 126 oder per Mail an  
kirstin.ammer@dahner-felsenland.de, weiterzuleiten. 
. 
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Den amtlichen Teil des Wasgau-Anzeigers können Sie auch 
auf der Homepage der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland einsehen:   

www.dahner-felsenland.net

PROTESTANTISCHE  GOTTESDIENSTE:

Hinterweidenthal  Sonntag,     14.04.   09:00 Uhr
Dahn    Sonntag,    14.04.   10:30 Uhr

Ludwigswinkel  Sonntag,     14.04.   10:00 Uhr

KATHOLISCHE KIRCHE DAHN PFARREI HL. PETRUS:

Dahn    Sonntag,     14.04. 10:30 Uhr
Bundenthal   Sonntag,     14.04. 10:30 Uhr
Bobenthal   Samstag,     13.04. 18:00 Uhr
Erlenbach   Sonntag,     14.04. 09:00 Uhr
Schönau    Sonntag,     14.04. 09:00 Uhr

NEUAPOSTOLISCHE KIRCHE

Pirmasens, Arnulfstraße 11  sonntags 10.00 Uhr  +  mitwochs 19.30 Uhr

CHRISTLICHE GEMEINDE DAHN

Dahn    sonntags,    11.00 Uhr, Pirmasenser Str. 9


